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Muster-Pflichtenheft für Integrative Förderung (IF) 
	Zweck
	Regelt den Auftrag der IF-Lehrperson.


	Ziel
	Die Lehrperson für integrative Förderung unterstützt und begleitet die Schülerinnen und Schüler im Kindergarten- und Schulalter mit dem Ziel, ihnen den Besuch der ordentlichen Bildungsgänge zu ermöglichen. Sie unterstützen und begleiten Lehrpersonen für Kindergarten und Volksschule bei der integrativen Schulung.


	Voraussetzung
	Für die Ausübung der gestellten Aufgaben benötigt die IF-Lehrperson in der Regel die Ausbildung zum schulischen Heilpädagogen/zur schulischen Heilpädagogin


	Auftrag
	Die IF-Lehrperson 
· begleitet und unterstützt je nach Situation einzelne Schülerinnen und Schüler, Gruppen von Schülerinnen und Schülern, die ganze Klasse, die Lehrpersonen, die ganze Schule, die Schulleitung und die Erziehungsberechtigten;
· empfiehlt der Schulleitung Arbeits- und Auftragsanfragen oder übernimmt Arbeits- und Arbeitszuweisungen im Auftrag der Schulleitung;
· arbeitet eng zusammen mit der zuständigen Person für Schulsozialarbeit (z.B: Koordination der Einsätze und gegenseitige Information);
· erstellt Beurteilungen

· arbeitet schwerpunktmässig unterrichts- und nicht nur kindbezogen;
· integriert sich im Schulteam und beteiligt sich an der Gestaltung und Organisation am Standort;
· wirkt präventiv u. a. durch frühes differenziertes Wahrnehmen der Schülerinnen und Schüler mit ihren Ressourcen und Defiziten;
· fördert Schülerinnen und Schüler mit akzentuierten Lern-, Leistungs- und Verhaltensproblemen in Zusammenarbeit mit der Regellehrperson;
· unterstützt bei Bedarf Schülerinnen, Schüler und Regellehrpersonen in der Arbeit mit individuellen Lernzielen;

· unterstützt bei Bedarf Schülerinnen, Schüler und Regellehrpersonen bei der zweijährigen Einschulung in der Regelklasse;
· hält die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Personen schriftlich fest (siehe Formular Dokumentation Zusammenarbeit IF - Lp).


	Vorgesetzte
	Unterstellung wird im Schulkreis geregelt.


	Anstellungsbedingungen
	Gemäss kantonaler Lehreranstellungsgesetzgebung.
Die IF-Lehrperson erfasst ihre Arbeitszeit mit dem offiziellen Zeiterfassungstool der ERZ oder Dokumentation Zusammenarbeit Interventionsübersicht.


	Organisatorisches
	1. Die EB/der KJPD ist zuständig für die Abklärung und Antragstellung. 

2. Die SL ist zuständig für das Ressourcen- und das Personalmanagement: Die Arbeits- und Auftragszuweisung erfolgt folglich durch die Schulleitung an die IF-Lehrperson. Arbeiten oder Aufträge sind: 

a) Spezialunterrichtsaufträge gemäss den Anträgen von EB/KJPD und Zuweisung durch die Schulleitung. 

b) Gezielte und zeitlich definierte Arbeitsaufträge der Schulleitung. 

3. Die IF kann der Schulleitung Arbeits- und Auftragsbegehren (z.B. einer Lehrperson) empfehlen. 

4. Die IF-Lehrperson und die Klassenlehrperson sind zuständig für die Durchführung des Unterrichts und für das dazu erforderliche Detailmanagement (siehe Formular Vereinbarung zur Zusammenarbeit Lp – IF)

5. Gegenüber andren Personen bleibt die Klassenlehrperson Hauptansprechpartner. Sie kann bei Bedarf explizit Kommunikationsbereiche an die IF delegieren. 

Für Schülerinnen und Schüler, die nach dem ordentlichen Zuweisungsverfahren dem Spezialunterricht IF zugewiesen werden, muss die Förderung mit den vorhandenen Lektionen gewährleistet sein. Wartelisten sind nicht zulässig. 

Die Schulleitungen können einen Teil der für die IF eingeteilten Lektionen gezielt für heilpädagogische Interventionen einsetzen (z. B. für kurzfristige Unterstützung von LP in akuten Krisensituationen durch Klasseninterventionen, Coaching der LP, Präventionsprojekte, usw.). 

Die IF kann Kurzinterventionen auf Anfrage von Lehrpersonen (z.B. für Klassen- oder Schülerinnen- und Schülerbeobachtungen, fachspezifische Beurteilung einzelner Schülerinnen und Schüler, kurzfristig nötigen Spezialunterricht, usw.) durchführen. Die Schulleitung ist über die Kurzintervention zu informieren. 


	Weiterbildung


	Die IF-Lehrperson ist verpflichtet, in der gesamtstädtischen und schulkreisinternen Fachgruppe „Integrative Förderung und Klassen zur besonderen Förderung“ mitzuarbeiten.

Sie nimmt ebenfalls regelmässig an den Weiterbildungsanlässen ihres Standortes teil.


	Abgrenzungen
	Die IF-Lehrperson übernimmt innerhalb ihres Pensums keine Stellvertretungen von Regellehrpersonen. Ausnahme: Die IF-Lehrperson hat im Rahmen ihres Pensums einen Auftrag, den sie an der betreffenden Klasse weiterführt.
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